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GUTACHTEN

- Basis: auBere Inaugenscheinnahme -

uber den Verkehrswert (Marktwert).i. S. d. § 194 Baugesetzbuch
fur das mit einem
Mehrfamilienwohnhaus bebaute Grundstiick
in 37085 Gottingen, Gleiwitzer Weg 14

im Zwangsversteigerungsverfahren Sparkasse Gottingen ./. gemaf Beschluss

Az. des Gerichts: 75 K 15/23

Der Verkehrswert fiir das mit einem Mehrfamilienwohnhaus bebaute Grundstiick in 37085 Géttingen, Glei-
witzer Weg 14

wird zum Wertermittlungsstichtag 11.07.2024 mit rd.

417.000 €

in Worten: vierhundertsiebzehntausend Euro
geschatzt.

Ausfertigung Nr. 1
Dieses Gutachten besteht aus 39 Seiten inkl. 5 Anlagen mit insgesamt 17 Seiten.
Das Gutachten wurde in vier Ausfertigungen erstellt, davon eine fiir meine Unterlagen.
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1 Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts:

Objektadresse:

Grundbuchangaben:

Katasterangaben:

1.2

Gutachtenauftrag

Wertermittlungsstichtag:
Qualitatsstichtag:

Ortsbesichtigung:

Umfang der Besichtigung etc.:

Teilnehmer am Ortstermin:

Eigenttimer:

herangezogene Unterlagen, Erkundigun-
gen, Informationen:

Grundstiick, bebaut mit einem Einfamilienwohnhaus

Gleiwitzer Weg 14
37085 Gottingen

Grundbuch von Géttingen, Blatt 27401, fd. Nr. 1

Gemarkung Géttingen, Flur 28, Flurstlick 69/23, zu-bewertende
Flache 504 m?

Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

gemal Beweisbeschluss des -Amtsgerichts Gottingen vom
13.06.2024 soll durch schriftliches-Sachverstandigengutachten
Beweis erhoben werden betreffend das im Grundbuch von Got-
tingen, Blatt 27401 eingetragenen Grundstiick:

- Ifd. Nr. 1;

- Gemarkung Géttingen;

- Flur.28;

= Flurstlick 69/23;

- Gebaude- und Freiflache, Gleiwitzer Weg 14 zu 504 m2.

11.07.2024 (Tag der.Ortsbesichtigung)
11.07.:2024

zu-dem Ortstermin am 11.07.2024 wurden die Prozessparteien
durch Einschreiben mit Riickschein vom 23.06.2024 fristgerecht
eingeladen: Ein weiteres Einschreiben an den Prozessbevoll-
machtigten des Schuldners erfolgte am 03.07.2024.

beschrankte aulere Inaugenscheinnahme.

der Sachverstandige.
Anmerkung: der Eigentimer war nicht zum anberaumten Orts-
termin anwesend.

gemal Beschluss

vom Auftraggeber wurden fiir diese Gutachtenerstellung im

Wesentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Ver-

figung gestellt:

e unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 18.06.2024.

Vom Sachverstandigen wurden folgende Auskinfte und Unter-

lagen beschafft:

¢ Flurkartenauszug und Bodenrichtwertauskunft

o Auskunft baurechtlicher, erschlieBungs- und abgabenseitiger
Zustande des Bewertungsgrundstuicks

¢ Auskunft Baulast

o Auskunft Umweltschutz/ Altlastverdacht

¢ Marktdatenableitungen des ortlich zustandigen Gutachter-
ausschusses und des Sprengnetter Expertengremiums fir
Immobilienwerte
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1.3 Besonderheiten des Auftrags / MaRgaben des Auftraggebers

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den v.g. als Bewertungsgrundlage notwendigen Ein-
schatzungen bzw. Ableitungen um sichtbare Feststellungen im Rahmen der duBeren Inaugen-
scheinnahme handelt. die vom Sachverstandigen i.d.R. nicht abschlieBend beurteilt werden kdnnen.
Bei einer abweichenden Beurteilung der Bewertung des Grundstiicks ist deshalb zwingend eine
komplette duBere und innere Inaugenscheinnahme notwendig und die Modifizierung der Wertermitt-
lung erforderlich.
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2  Grund- und Bodenbeschreibung

21 Lage

211 GroBraumige Lage

Bundesland:
Ort und Einwohnerzahl:

Uberortliche Anbindung / Entfernungen:
(vgl. Anlage 2)

21.2 Kleinrdumige Lage

innerdrtliche Lage:
(vgl. Anlage 2)

Art der Bebauung und-Nutzungen in der
StralRe und im Ortsteil:

Beeintrachtigungen:

Topografie:

2.2

Gestalt und Form:
(vgl. Anlage'2)

Gestalt.und Form

2.3
Stralenart:

ErschlieBung, Baugrund etc.

StralRenausbau:

Niedersachsen

Gottingen (ca. 134000 Einwohner)

nachstgelegene groRere Stadte:

Kassel (ca. 50 km entfernt)

Landeshauptstadt:
Hannover

BundesstralRen:
B3, B27

Autobahnzufahrt:
A7

Bahnhof:
Interregio Gottingen

die Entfernung zum-Stadtzentrum betrégt ca. 3 km.

Geschafte des taglichen Bedarfs in unmittelbarer Nahe;
Schulen und Arzte in-unmittelbarer Nahe;

offentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in unmittelbarer Na-

he;

Verwaltung-(Stadtverwaltung) ca. 2 km entfernt;

gute Wohnlage

Uberwiegend wohnbauliche Nutzungen;
Uberwiegend aufgelockerte, eingeschossige Bauweise

benachbarte, storende Betriebe und Gebaude: keine

von der Stralle abfallend

Bemerkungen:

unregelmafige Grundstiicksform;

Eckgrundstiick

Wohnstrale;
Stralle mit maRigem Verkehr

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen;
Gehwege einseitig vorhanden, befestigt mit Bitumen;
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Anschlisse an Versorgungsleitungen und
Abwasserbeseitigung:

Grenzverhaltnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten:

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich):

Altlasten:

Anmerkung:

2.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen:

Anmerkung:

Herrschvermerke:

nicht eingetragene Rechte und Lasten:

2.5 )| Offentlich-rechtliche Situation

2.51

Eintragungen im Baulastenverzeichnis:

Baulasten und Denkmalschutz

Denkmalschutz:

offentliche Parkstreifen nicht vorhanden

elektrischer Strom, Wasser, Gas aus o6ffentlicher Versorgung;
Kanalanschluss

zweiseitige Grenzbebauung der Garage;
eingefriedet durch Zaun, tlw. Hecken

gewachsener, normal tragfahiger Baugrund

gemal schriftlicher Auskunft vom 27.06:2024 ist das Bewer-
tungsobjekt im Altlastenkataster nicht als Verdachtsflache auf-
gefuhrt.

in dieser Wertermittlung ist eine lagelibliche Baugrund- und
Grundwassersituation insoweit berlcksichtigt, wie sie in die
Vergleichskaufpreise <bzw.-Bodenrichtwerte eingeflossen ist.
Daruber hinausgehende. ~vertiefende- Untersuchungen und
Nachforschungen wurden nicht angestellt.

dem:-Auftragnehmer liegt ein beglaubigter Grundbuchauszug
vom 18:06.2024 vor.

Hiernach besteht-in Abteilung 1l des Grundbuchs von Géttingen
keine‘'wertbeeinflussende Eintragung.

Eingetragen-ist.ein

Zwangsversteigerungsvermerk.

Schuldverhaltnisse,die ggf. in Abteilung Il des Grundbuchs
verzeichnet sein:kénnen, werden in diesem Gutachten nicht be-
riicksichtigt. Es-wird davon ausgegangen, dass ggf. valutieren-
de'Schulden beim Verkauf geldscht oder durch Reduzierung
des Verkaufspreises ausgeglichen werden.

keine

sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. beglinstigende)
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Ver-
unreinigungen (z.B. Altlasten) sind mir nicht bekannt, da seitens
des Eigentumers keine Informationen diesbeziiglich vorlagen.

der Inhalt des Baulastenverzeichnisses wurde vom Sachver-
standigen schriftlich erfragt;

Das Baulastenverzeichnis enthalt keine wertbeeinflussenden
Eintragungen (Auskunft vom 26.06.2024).

aufgrund des Baujahrs des Bewertungsobjekts, der Gebaudeart
und Bauweise wird ohne weitere Prifung unterstellt, dass
Denkmalschutz nicht besteht.
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2.5.2 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flachennutzungsplan: der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flachennutzungsplan
als Wohnbauflache (W) dargestellt.

Festsetzungen im Bebauungsplan: fur den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskraftiger
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulassigkeit von Vorhaben ist
demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen.

Innenbereichssatzung: nicht vorhanden
Erhaltungs- und Gestaltungssatzung: nicht vorhanden
Verfligungs- und Veranderungssperre: nicht vorhanden
Bodenordnungsverfahren: das Grundstiick ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Boden-

ordnungsverfahren einbezogen.

Da in Abteilung Il des:Grundbuchs kein-entsprechender Ver-
merk eingetragen ist, wird:ohne weitere Prifung davon ausge-
gangen, dass das Bewertungsobjekt in kein Bodenordnungsver-
fahren einbezogen ist.

2.5.3 Bauordnungsrecht

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgefiihrt.

Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die'Ubereinstimmung des ausgeflhrten Vorhabens mit der
Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht.und der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht geprift.
Offensichtlich erkennbare Widerspriiche wurden:jedoch ‘nicht festgestelit.

Bei dieser Wertermittlung wird deshalb. die:materielle Legalitat der baulichen Anlagen und Nutzungen vor-
ausgesetzt.

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Entwicklungszustand (Grundstiicksquali- " “baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21)
tat):

beitragsrechtlicher Zustand: fur-den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstiicks ist die
Verpflichtung zur Entrichtung von grundstliicksbezogenen Bei-
tragen malfigebend. Als Beitrage gelten auch grundstiicksbezo-
gene Sonderabgaben und beitragsahnliche Abgaben.
Das Bewertungsgrundstiick ist bezuglich der Beitrage fir Er-
schlieBungseinrichtungen ist nach aktuellem Stand zum
Wertermittlungsstichtag nach BauGB und KAG beitragsfrei.

Anmerkung: diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden
schriftlich erkundet.

2.7 Hinweise zu den durchgefiihrten Erhebungen

Die Informationen zur privatrechtlichen und 6ffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders an-
gegeben, schriftlich eingeholt.

Es wird empfohlen, vor einer vermdgensmaligen Disposition beziiglich des Bewertungsobjekts zu diesen
Angaben von der jeweils zustandigen Stelle schriftliche Bestatigungen einzuholen.
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2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Das Grundstiick ist mit einem Wohngebaude/ Mehrfamilienwohnhaus bebaut (vgl. nachfolgende Gebaude-
beschreibung).

Auf dem Grundstick befinden sich insgesamt 2 Garagenplatze.

Das Objekt ist tlw.eigengenutzt und offensichtlich auch vermietet (Basis: Klingelschild und auRerer Ein-
druck).
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3 Beschreibung der Gebdaude und AuBenanlagen

3.1 Vorbemerkungen zur Gebdudebeschreibung

Grundlage fir die Gebaudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung/ duf3ere
Inaugenscheinnahme.

Die Gebaude und Aulenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es fir die Herleitung der Daten in
der Wertermittiung maoglich war. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausfiihrungen
und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen kénnen Abweichungen auftreten, die dann aller-
dings wesentlich werterheblich sein kbnnen. Angaben Uber nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Annahmen
auf Grundlage der Ublichen Ausfiihrung im Baujahr. Die Funktionsfahigkeit einzelner, Bauteile und Anlagen
sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.)-wurde nicht ge-
pruft; im Gutachten wird die Funktionsfahigkeit unterstelit.

Baumangel und -schaden wurden nur soweit aufgenommen, wie sie zerstérungsfrei, d.h.-offensichtlich er-
kennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschaden und Bau-
mangel auf den Verkehrswert nur pauschal berticksichtigt worden. Es wird.ggf. empfohlen, eine diesbezlg-
lich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen-auf pflanzliche und tierische Schadlinge
sowie Uber gesundheitsschadigende Baumaterialien wurden nicht durchgefiihrt.

Insbesondere konnte auch nicht gepriift werden, ob die Heizungsanlage gem. den Anforderungen des § 72
GEG ausgetauscht werden muss und ob Warmeverteilungs--und Warmwasserleitungen gem. § 71 GEG
sowie die obersten Geschossdecken gem. § 47 GEG gedammt werden mussen.

3.2 Mehrfamilienwohnhaus

3.21 Gebdudeart, Baujahr und AuBenansicht

Gebaudeart: Mehrfamilienwohnhaus, ~ausschliellich zu Wohnzwecken ge-
nutzt;
Untergeschoss, Erdgeschoss, Dachgeschoss;
ausgebautes Dachgeschoss;
freistehend

Baujahr: gemald Bauakte: 1962 als Zweifamilienwohnhaus/ 2013 Umbau
zu 5-Familienwohnhaus/ 2019 Erweiterung Unter- und Erdge-
schoss

Modernisierung: ersichtlich: Dach, Fassade, Fenster;

weitere Modernisierungen werden infolge des Umbaus/ Erwei-
terungen unterstellt ( sieche dazu Wertermittlung; Feststellung
Restnutzungsdauer).

Flachen und Rauminhalte die Gesamtwohnflache betragt rd. 213 m? und wurde auf Basis
der Flurkarte und vorhandener Umrechnungsfaktoren einge-
schatzt. Siehe dazu Anlage 3.

Energieeffizienz: Ein Energieausweis liegt mir nicht vor und wurde vom Eigentu-
mer nicht zur Verfligung gestellt.

Barrierefreiheit: der Zugang zum Gebaude ist nicht barrierefrei.

Eine barrierefreie Nachristung ist mit mittlerem bis grofierem
Aufwand mdglich.

Aufgrund der oértlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur,
Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum flr die konkrete Ob-
jektart etc.) wird in dieser Wertermittlung davon ausgegangen,
dass der Grad der Barrierefreiheit keinen oder nur einen unwe-
sentlichen Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung hat und somit
nicht in der Wertermittlung bertcksichtigt werden muss.

AuRenansicht; insgesamt verputzt, gedammt und gestrichen;
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StralRenseite tlw. Klinker

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Kellergeschoss:
unterstellte Nutzungen als Wirtschaftsraume/ Mieterkeller und Wohnflache

Erdgeschoss:
Wohnen

Dachgeschoss:
Wohnen,

Spitzboden: Nutzung nicht erkennbar

3.2.3 Gebaudekonstruktion (Keller, Wande, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart: Massivbau
(unterstellt)

Fundamente: Beton
(unterstellt)

Umfassungswande: Mauerwerk
(unterstellt)

Innenwande: tragende Innenwande Mauerwerk;
(unterstellt)
nichttragende Innenwande Mauerwerk, Fertigteile, Holzrah-

menkonstruktion
Geschossdecken: Stahlbeton
(unterstellt)
Dach: Dachkonstruktion:
(unterstellt) Holzdach
Dachform:

Sattel- oder Giebeldach

Dacheindeckung:
Dachziegel (Ton ?)
Hochwertiger Anschein

Je eine Dachgaube, straRen- und hofseitig;

3.2.4 Aligemeine technische Gebaudeausstattung

Wasserinstallationen: zentrale Wasserversorgung uUber Anschluss an das 6ffentliche
Trinkwassernetz

Abwasserinstallationen: Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz

Elektroinstallation:
nicht einschatzbar

Heizung: Zentralheizung, mit Gas; Niedertemperatur
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(unterstellt)
Luftung:
(unterstellt)

Warmwasserversorgung:
(unterstellt)

Flachheizkorper, tlw. mit Thermostatventilen

keine besonderen Liftungsanlagen (herkdmmliche Fensterlif-
tung)

zentral Uber Heizung

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand

3.2.51 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung

Eine Ausstattungsbeschreibung fir Wohnungen kann nicht erfolgen, da eine innere Inaugenscheinnahme

nicht gewahrleistet wurde.

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebaudes

besondere Bauteile:

besondere Einrichtungen:

Besonnung und Belichtung:
Bauschaden und Baumangel:

wirtschaftliche Wertminderungen:

Allgemeinbeurteilung:

3.3 Doppelgarage

Doppelgarage;
Baujahr: 1963;

-.soweit erkennbar:

Bauart: massiv;
AuRenansicht; verputzt;
Dachform: Pultdach;

Tor: Stahlschwingtor;
Boden: Beton;

Fenster: keine vorhanden

3.4 AuBenanlagen

Eingangstreppe, Balkon, Dachaufbau

nicht erkennbar
gut
keine wesentlichen erkennbar

Nicht -bewertbar: “unwirtschaftliche Grundrisse, “gefangene”
Raume (sind nur durch andere Zimmer zu erreichen), Ubergro-
Re und Uberhohe -Rdume, mangelnde Raumhdhen, mangelinde
Warmedammung,-mangelnder Schallschutz

der bauliche Zustand ist, soweit erkenntlich, gut.

Es besteht ein unterstellter Modernisierungsbedarf sowie Rest-
leistungsbedarf im Bereich des Wintergartens. Siehe dazu die
Wertermittlung.

Wegebefestigung, Hofbefestigung, Einfriedung (Zaun, Hecken)
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4  Ermittlung des Verkehrswerts

4.1 Grundstiicksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert fir das mit einem Mehrfamilienwohnhaus bebaute Grundstiick in 37085
Géttingen, Gleiwitzer Weg 14 zum Wertermittlungsstichtag 11.07.2024 ermittelt.

Grundstlicksdaten:

Grundbuch Blatt Ifd. Nr.

Géttingen 27401 1

Gemarkung Flur Flurstiick Flache
Gottingen 28 69/23 504 m?

4.2 Verfahrenswahl mit Begriindung

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewohnlichen Geschaftsverkehr und der sonstigen Umstande dieses
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfiigung stehenden Daten(vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 Immo-
WertV 21) ist der Verkehrswert von Grundstiicken mit der Nutzbarkeit des-Bewertungsobjekts vorrangig mit
Hilfe des Ertragswertverfahrens (gem. §§ 27 — 34 ImmoWertV 21) zu ermitteln, weil bei der Kaufpreisbil-
dung der marktublich erzielbare Ertrag im Vordergrund:steht.

Der Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. § 28 Satz'1 ImmoWertV 21) ergibt sich
als Summe von Bodenwert und dem vorlaufigen Ertragswert der baulichen Anlagen:

Zusatzlich wird eine Sachwertermittlung durchgefihrt; das Ergebnis wird-unterstitzend fir die Ermittlung
des Verkehrswerts (auch zur Beurteilung-der-Nachhaltigkeit. des Werts der baulichen Substanz) her-
angezogen.

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 — 39.ImmoWertV-21).basiert im:Wesentlichen auf der Beurteilung des
Substanzwerts. Der vorlaufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstiicks) wird als Summe aus dem
Bodenwert, dem vorlaufigen Sachwert.der baulichen Anlagen und dem vorlaufigen Sachwert der baulichen
Auflenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt.

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert
der baulichen Anlagen i. d::R.'auf/der Grundlage von:Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl.
§ 40 Abs. 1 ImmoWertV:21) so zu ermitteln;-wie er sich-ergeben wirde, wenn das Grundstiick unbebaut wa-
re.

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so kdnnen diese zur Bodenwertermittlung herangezogen wer-
den (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV-21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens flir
eine Mehrheit von:Grundsticken, die zu.einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, fur die im
Wesentlichen «gleiche Nutzungs--und Wertverhaltnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter
Grundstucksflache. Der veroffentlichte Bodenrichtwert wurde beziiglich seiner absoluten Hohe auf Plausibili-
tat Uberprift.und als zutreffend beurteilt.: Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der
Grundlage 'des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstiicks von dem Richtwertgrundstiick
in den. wertbeeinflussenden Grundstlicksmerkmalen — wie ErschlieBungszustand, beitragsrechtlicher Zu-
stand, Lagemerkmale, Art und Mal} der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grund-
stlckszuschnitt = sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berlcksichtigt.

Sowohl bei der Ertragswert- als auch bei der Sachwertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstiick
betreffende besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmale sachgemal zu bertcksichtigen. Dazu
zahlen insbesondere:

e besondere Ertragsverhaltnisse (z. B. Abweichungen von der marktiblich erzielbaren Miete),

e Baumangel und Bauschaden,

e grundstiucksbezogene Rechte und Belastungen,

e Nutzung des Grundsticks fur Werbezwecke und

e Abweichungen in der GrundstlicksgréfRe, insbesondere wenn Teilflachen selbststandig verwertbar sind.
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4.3 Bodenwertermittlung

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstiicks

Der Bodenrichtwert betrdgt fur die Lage des Bewertungsgrundsticks 400,00 €/m? zum Stichtag
01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstiick ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe

Art der baulichen Nutzung
beitragsrechtlicher Zustand
Geschossflachenzahl (WGFZ)
Zahl der Vollgeschosse (ZVG)
Grundstucksflache (f)

Beschreibung des Bewertungsgrundstiicks
Wertermittlungsstichtag

Entwicklungsstufe

Art der baulichen Nutzung

beitragsrechtlicher Zustand
Geschossflachenzahl (WGFZ2)
Grundstucksflache (f)

baureifes Land

WA (allgemeines Wohngebiet)
frei

0,8

]

keine Angabe

11.07.2024

baureifes Land

WA (allgemeines Wohngebiet)
frei

0,91

504 m?

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstiicks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen ‘Wertverhaltnisse. zum Wertermittlungsstichtag
11.07.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstiicksmerkmale des Bewertungsgrundstiicks angepasst.

l. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erlduterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei
beitragsfreier Bodenrichtwert = 400,00 €/m?

(Ausgangswert fur weitere Anpassung)

ll. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts

Richtwertgrundstiick |- Bewertungsgrundstiick | Anpassungsfaktor Erlauterung

Stichtag 01:01.2024 11:07.2024 X 1,00 E1

lll. Anpassungen wegen Abweichungen in:den wertbeeinflussenden Grundstiicksmerkmalen

Art der baulichen{ WA (allgemeines WA (allgemeines X 1,00
Nutzung Wohngebiet) Wohngebiet)
lageangepasster beitragsfreier BRW.am Wertermittlungsstichtag = 400,00 €/m?
WGFZ 0,8 0,91 x 1,04 E2
Flache (m?) keine Angabe 504 x 1,00
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1,00
Vollgeschosse i x 1,00
vorlaufiger' objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-| = 416,00 €/m?
denrichtwert
IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erlduterung
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 416,00 €/m?
Flache X 504 m?
beitragsfreier Bodenwert = 209.664,00 €

rd. 210.000,00 €

Der beitragsfreie Bodenwert betragt zum Wertermittlungsstichtag 11.07.2024 insgesamt 210.000,00 €.
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4.3.2 Erlauterungen zur Bodenrichtwertanpassung

E1 - Stichtagsanpassung

Ermittlung des Anpassungsfaktors:

Zugrunde gelegter Index: Festsetzung einer jahrlichen Bodenwertdynamik
Wertermittlungsstichtag 11.07.2024

BRW-Stichtag - 01.01.2024
Zeitdifferenz = 0,53 Jahre
Bodenwertdynamik b x %/Jahr
insgesamt 0,00 %

Anpassungsfaktor (Stichtag) = 1,00

E2

Die Umrechnung von der WGFZ des BRW-Grundstiicks auf die WGFZ des Bewertungsgrundsticks erfolgt
unter Verwendung der vom 6rtlichen Gutachterausschuss mitgeteilten. Umrechnungskoeffizienten.

Ermittlung des Anpassungsfaktors:
Zugrunde gelegte Methodik: Sprengnetter
Einwohnerzahl: 134.000

WGFZ Koeffizient
Bewertungsobjekt 0,91 0,96
Vergleichsobjekt 0,80 0,92

Anpassungsfaktor (GFZ) = Koeffizient(Bewertungsobjekt) / Koeffizient(Vergleichsobjekt) = 1,04

E3
Ausbaubeitrage nach dem Kommunalgesetz fallen.derzeit nicht-an.

Anderungen der rechtlichen und tatséchlichen Verhaltnisse; die das zu bewertende Grundstiick betreffen,
insbesondere neue Planungen (Strallen, Wege, Platze, Grunanlagen usw.) kdnnen nicht berlcksichtigt wer-
den.

Diese Feststellung basiert. auf der jeweiligen Rechtslage zum Stichtag der Wertermittlung bzw. Ausstel-
lungsdatum der Behorde wieder.
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4.4 Ertragswertermittlung

4.41 Das Ertragswertmodell der Inmobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell fur die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 — 34 ImmoWertV 21 beschrieben.

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktiblich erzielbaren jahrlichen Ertrdgen (insbesondere
Mieten und Pachten) aus dem Grundstick. Die Summe aller Ertrage wird als Rohertrag bezeichnet. Maf-
geblich fiir den vorlaufigen (Ertrags)Wert des Grundstlcks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermit-
telt sich als Rohertrag abziiglich der Aufwendungen, die der Eigentimer fir die Bewirtschaftung einschliel3-
lich Erhaltung des Grundstlicks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten).

Das Ertragswertverfahren fult auf der Uberlegung, dass der dem Grundstiickseigentimer verbleibende
Reinertrag aus dem Grundstlick die Verzinsung des Grundstlickswerts (bzw. des dafiir gezahlten Kaufprei-
ses) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des.Reinertrags be-
stimmt.

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag fir ein bebautes Grundstiick sowohl die Verzinsung fur den
Grund und Boden als auch fir die auf dem Grundstiick vorhandenen:-baulichen (insbesondere Gebaude)
und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund-und Boden gilt grundséatzlich als unver-
ganglich (bzw. unzerstorbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sons-
tigen Anlagen zeitlich begrenzt.

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebdude und Auf3enanlagen i. d::R:"im Vergleichswertverfahren
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsatzlich so zu ermitteln; wie er sich ergeben wirde, wenn das Grund-
stlick unbebaut ware.

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird-durch Multiplikation des -Bodenwerts mit dem (ob-
jektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der.Bodenertragsanteil stellt somit die ewige
Rentenrate des Bodenwerts dar.)

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ‘ergibt sich als Differenz ,(Gesamt)Reinertrag
des Grundstiicks* abziiglich ,Reinertragsanteil. des Grund und Bodens®.

Der vorlaufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertbe-
rechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspe-
zifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der.Restnutzungsdauer ermittelt.

Der vorlaufige Ertragswert setzt sich-aus der Summe von ,Bodenwert® und ,vorlaufigem Ertragswert der bau-
lichen Anlagen® zusammen.

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorlau-
figen Ertragswerts nicht.berlicksichtigt wurden, sind bei.der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktange-
passten vorlaufigen Ertragswert sachgemaR zu beriicksichtigen.

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Lie-
genschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktublich erziel-
baren Grundstiicksreinertrages.datr.

4.4.2 Erlauterungen der:bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe

Rohertrag (§31 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemafer Bewirtschaftung und zuldssiger Nutzung markttblich er-
zielbaren Ertrage aus dem Grundstick. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den Ublichen (nachhaltig
gesicherten) Einnahmemdglichkeiten des Grundstiicks (insbesondere der Gebaude) auszugehen. Als
marktiblich.erzielbare Ertrage kdnnen auch die tatsachlichen Ertrage zugrunde gelegt werden, wenn diese
marktublich-sind.

Weicht die tatsachliche Nutzung von Grundstiicken oder Grundstlcksteilen von den Gblichen, nachhaltig ge-
sicherten Nutzungsmaglichkeiten ab und/oder werden fiir die tatsachliche Nutzung von Grundstiicken oder
Grundstiicksteilen vom Ublichen abweichende Entgelte erzielt, sind fiir die Ermittlung des Rohertrags zu-
nachst die fur eine Ubliche Nutzung marktiblich erzielbaren Ertrage zugrunde zu legen.

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21)

Die Bewirtschaftungskosten sind marktiblich entstehende Aufwendungen, die fiir eine ordnungsgemale
Bewirtschaftung und zulassige Nutzung des Grundstiicks (insbesondere der Gebaude) laufend erforderlich
sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietaus-
fallwagnis und die Betriebskosten.

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch
uneinbringliche Rickstdande von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch voribergehenden
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Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines
Mietverhaltnisses oder Raumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug
gebracht, die vom Eigentiimer zu tragen sind, d. h. nicht zusatzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mie-
ter umgelegt werden kénnen.

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21)

Der vorlaufige Ertragswert ist der auf die Wertverhaltnisse am Wertermittlungsstichtag ‘bezogene (Ein-
mal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt wahrend seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Ertrage
einschlieBlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einklnfte aller wahrend der-Nutzungsdauer noch an-
fallenden Ertrage — abgezinst auf die Wertverhaltnisse zum Wertermittlungsstichtag = 'sind wertmagig gleich-
zusetzen mit dem vorlaufigen Ertragswert des Objekis.

Als Nutzungsdauer ist fir die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, flr den
Grund und Boden unendlich (ewige Rente).

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 InmoWertV 21)

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengrofe im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigne-
ter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinertrage fir mit.dem Bewertungsgrundstick hinsichtlich
Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstiicke nach den Grundsatzen-des Ertragswertverfahrens als
Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21).-Der Ansatz des:(marktkonformen) objektspe-
zifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes fur die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit si-
cher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht.

Der Liegenschaftszinssatz tibernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfah-
ren. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhaltnisse auf dem Grundstlicksmarkt erfasst.

Restnutzungsdauer (§ 4i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl.der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgema-
Rer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in
erster Naherung die Differenz aus 'Ublicher:Gesamtnutzungsdauer' abziglich 'tatsachlichem Lebensalter am
Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird-allerdings: dann verlangert (d. h. das Gebaude fiktiv
verjungt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche ModernisierungsmafRnahmen durchgefihrt wurden oder
in den Wertermittlungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus
sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits-durchgefihrt unterstellt werden.

Marktiibliche Zu- oder Abschlége (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Lassen sich die allgemeinen-Wertverhaltnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssatze auch durch eine
Anpassung mittels Indexreihen oder-in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend beriicksichtigen, ist zur
Ermittlung des marktangepassten vorlaufigen Ertragswerts eine zusatzliche Marktanpassung durch marktib-
liche Zu- oder Abschlage erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (§ 8 Abs. 3 InmoWertV 21)

Unter den besonderen objekispezifischen Grundstiicksmerkmalen versteht man alle vom Ublichen Zustand
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom-normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Uberalterung, insbesondere Baumangel und
Bauschéaden (siehe nachfolgende Erlduterungen), grundstiicksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktiblich erzielbaren Ertrédgen).

Baumangel und Bauschaden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Baumangel sind Fehler, die dem Gebaude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften — z. B. durch mangelhafte
Ausfuhrung oder Planung. Sie kdnnen sich auch als funktionale oder asthetische Mangel durch die Weiter-
entwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschaden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachtragliche auflere Einwirkungen
oder auf Folgen von Baumangeln zurtickzufihren.

FUr behebbare Schaden und Mangel werden die diesbeziiglichen Wertminderungen auf der Grundlage der
Kosten geschatzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schatzung kann durch pauschale Ansatze
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverstandige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung ei-
nes normalen Bauzustandes nur Uberschlagig schatzen, da

e nur zerstdrungsfrei — augenscheinlich untersucht wird,
e grundsatzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverstandigen
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fir Schaden an Gebauden notwendig).

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne

jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. &. Funktionspriifungen, Vorplanung
und Kostenschatzung angesetzt sind.
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443 Ertragswertberechnung

Gebaudebezeichnung Mieteinheit Flache | Anzahl tatsdchliche Nettokaltmiete
Ifd. | Nutzung/Lage (m?) (Stck.) (€/m?) monatlich jahrlich
Nr. bzw. (€) (€)
(€/Stck.)
Mehrfamilienwohn- 1 |[Gesamt 231,00 - 0,00 0,00
haus UG/EG/DG
2 |Garage 2,00 - 0,00 0,00
Doppelgarage
Summe 231,00 2,00 0,00 0,00
Gebaudebezeichnung Mieteinheit Flache | Anzahl | marktiiblich erzielbare Nettokaltmiete
Ifd. | Nutzung/Lage (m?) (Stck.) (€/m?) monatlich jahrlich
Nr. bzw. (€) (€)
(€/Stek.)
Mehrfamilienwohn- 1 |[Gesamt 231,00 10,00 2.310,00 27.720,00
haus UG/EG/DG
2 | Garage 2,00 60,00 120,00 1.440,00
Doppelgarage
Summe 231,00 2,00 2.430,00 29.160,00

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktiblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeflihrt
(vgl. § 27 Abs. 1 ImmoWertV 21), da mir.die tatsachlichen Mieten nicht vorliegen (nicht vom Eigentimer

Ubermittelt).

jahrlicher Rohertrag (Summe «der-marktiblich.erzielbaren. jahrlichen Nettokalt-

mieten)

Bewirtschaftungskosten (nur-Anteil des-Vermieters)
(19,00 % der marktublich-erzielbaren jahrlichen Nettokaltmiete)

jahrlicher Reinertrag

Reinertragsanteil des,Bodens
4,20 % von 210.000,00 € (Liegenschaftszinssatz x Bodenwert (beitragsfrei))

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen
Kapitalisierungsfaktor.(gem: § 34 Abs, 2 ImmoWertV 21)

bei LZ=4,20 % Liegenschaftszinssatz
und RND =49 Jahren Restnutzungsdauer

vorlaufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittiung)

vorlaufiger Ertragswert

Marktanpassung durch marktiibliche Zu- oder Abschlage

marktangepasster vorlaufiger Ertragswert

besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale

Ertragswert

29.160,00 €

5.540,40 €

23.619,60 €

8.820,00 €

14.799,60 €

20,638

+

305.434,14 €
210.000,00 €

+

515.434,14 €
0,00 €

515.434,14 €
109.000,00 €

rd.

406.434,14 €
406.000,00 €
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4.4.4 Erlauterung zur Ertragswertberechnung

Wohn- bzw. Nutzflichen

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflachen wurden von mir durchgefihrt. Sie orientieren sich an der
Wohnflachen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhangigen Wohnflachenberechnung und Mietwertermitt-
lung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere fiir Mietwertermittiungen entwickelten Mal3ga-
ben zur wohnwertabhangigen Anrechnung der Grundflachen auf die Wohnflache systematisiert sind, sofern
diesbezlgliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansatzen bericksichtigt sind‘(vgl. [2], Teil 1, Kapitel
15) bzw. an der in der regionalen Praxis Ublichen Nutzflachenermittiung. Die Berechnungen kénnen demzu-
folge teilweise von den diesbezlglichen Vorschriften (WoFIV; Il. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind
deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Rohertrag

Die Basis fir die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstiick marktublich erzielbare Nettokaltmie-
te. Diese entspricht der jahrlichen Gesamtmiete ohne samtliche auf den Mieter zusatzlich zur Grundmiete
umlagefahigen Bewirtschaftungskosten.

Die marktiblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfugbaren Vergleichsmieten fir mit dem
Bewertungsgrundstiick vergleichbar genutzte Grundstiicke

e aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden,
e aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal

e aus der lage- und objektabhangigen Sprengnetter-Vergleichsmiete- flr ein.Standardobjekt aus dem
Sprengnetter-Marktdatenportal und/oder
¢ aus anderen Mietpreisveroffentlichungen

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitatsunter-
schiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich:.der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entspre-
chende Anpassungen bertcksichtigt.

Bewirtschaftungskosten

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen
vergleichbar genutzter Grundsticke. (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m?
Wohn- oder Nutzflache bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenan-
teil) bestimmt.

Dieser Wertermittlung werden-u. a. die in-[1], Kapitel-3:05 verdffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaf-
tungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf.geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet
wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssatze zugrunde liegt.

Liegenschaftszinssatz

Der fir das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der
Grundlage

o derwverfigbaren Angaben des drtlich zustandigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung
¢ der verfiigbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschaftsstelle,

e des'in [1], Kapitel 3.04 veroffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszins-
satze als Referenz- und Erganzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssatze gegliedert nach Objekt-
art, Restnutzungsdauer des Gebaudes sowie ObjektgréRRe (d. h. des Gesamtgrundstiickswerts) angege-
ben sind; sowie

e eigener-Ableitungen des Sachverstandigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bun-
desdurchschnittlichen Liegenschaftszinssatze und/oder

e des lage- und objektabhdngigen Sprengnetter-Liegenschaftszinssatzes aus dem Sprengnetter-
Marktdatenportal

bestimmt.
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Grundstiicksmarktbericht 2024:

Stichtag: 01.01.2024
Restnutzungsdauer (Jahre); |49

als

(Samt-} Gemeindeauswahl:

Stadt / Landkr.: Gottingen
(Samt-}/Gem.: Gottingen, Stadt
Liegenschaftszinssatz: 2,3 % (¢1,9)

fiir Pt Radonrichtuart- _—— -

Ermittlung des Liegenschaftszinssatzes

aus Tabelle (kreuzinterpolierter) Wert = 4,64 %
Einflussfaktor ,Objektgrofie” X 1,00
Einflussfaktor ,Lage® X 1,00
Einflussfaktor ,Anbauart" X 1,00
Einflussfaktor ,Region® X 1,00
ermittelter Liegenschaftszinssatz = 4,64 %

Marktibliche Zu- oder Abschlage

Die allgemeinen Wertverhaltnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch durch eine
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer-geeigneter-Weise nicht -ausreichend beriicksichtigen. Aus
diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorlaufigen Ertragswerts eine zusatzliche Marktan-
passung durch marktibliche Zu- oder Abschlage erforderlich.

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ‘ergibt sich aus:der Art der-baulichen Anlage und dem den Wertermitt-
lungsdaten zugrunde liegenden . Modell. Dabei wurde darauf-geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell
verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssatze zugrunde liegt.

Die GND ist aus [1], Kapitel'3.01.1 entnommen.
Ermittlung der standardbezogenen GND fiir das Gebaude: Mehrfamilienwohnhaus

Die GND wird mit Hilfe des Gebaudestandards aus-den fir die gewahlte Gebaudeart und den Standards ta-
bellierten Ublichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt.

Standard 1 2 3 4 5
Ubliche GND [Jahre] 60 65 70 75 80

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebaudestandard von 3,1 betragt demnach rd. 70
Jahre.

Ermittlung der standardbezogenen GND fiir das Gebaude: Doppelgarage

Die GND wird mit Hilfe des Gebaudestandards aus den fiir die gewahlte Gebaudeart und den Standards ta-
bellierten.iblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt.

Standard 1 2 3 4 5
Ubliche GND [Jahre] 50 60 70

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebaudestandard von 4,0 betragt demnach rd. 60
Jahre.

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Naherung die Differenz aus 'Ublicher Gesamtnutzungsdauer' abziglich
'tatsachlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlan-
gert (d. h. das Gebaude fiktiv verjingt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmal3-
nahmen durchgefihrt wurden oder in den Wertermittiungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur
Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgefiihrt
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unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Bericksichtigung von durchgeflihrten oder
zeitnah durchzufihrenden wesentlichen Modernisierungsmaf3nahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 be-
schriebene Modell angewendet.

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer
fur das Gebaude: Mehrfamilienwohnhaus

Das gemal Bauakte/ 2013 Umbau zu 5-Familienwohnhaus 1962 errichtete Gebaude wurde modernisiert.

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunachst in
ein Punktraster (Punktrastermethode nach "Sprengnetter/Kierig") eingeordnet.

Hieraus ergeben sich 18 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt:

Tatsachliche Punkte

Modernisierungsmafinahmen Maximale Beariindun
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) Punkte Durchgefiihrte | Unterstellte 9 9
MaBnahmen | Maf3nahmen
Dacherneuerung inkl. der Verbesserung der
Warmedammung im Dach bzw. Dammung 4 2,0 0,0
der obersten Geschossdecke
Modernisierung der Fenster und AuRentliren 2 2,0 0,0
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, 5 10 10
Gas, Wasser, Abwasser etc.) ’ ’
Modernisierung der Heizungsanlage 2 1,0 1,0
Warmedammung der AuRenwéande 4 4,0 0,0
Modernisierung von Badern / WCs etc. 2 1,0 1,0
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. ‘De- > 10 10
cken, FuBbdden und Treppen ’ ’
wesentliche Verbesserung der Grundrissges- 2 20 0.0
taltung
Summe 14,0 4,0

Ausgehend von den 18 Modernisierungspunkten, ist dem Gebaude der Modernisierungsgrad "umfassend
modernisiert" zuzuordnen.

In Abhangigkeit.von:

e der Ublichen:Gesamtnutzungsdauer (70 Jahre) und

e dem (,vorlaufigen rechnerischen®) Gebaudealter (2024 — 1962 = 62 Jahre) ergibt sich eine (vorldufige
rechnerische) Restnutzungsdauer-von (70 Jahre — 62 Jahre =) 8 Jahren

¢ und-aufgrund des Modernisierungsgrads "umfassend modernisiert” ergibt sich fiir das Gebaude geman
der.Punktrastermethode "Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 49 Jahren.

Differenzierte' Ermittlung der Restnutzungsdauer
fur das Gebaude: Doppelgarage

Das (gemaf Bauakte) ca. 1963 errichtete Gebaude wurde nicht (wesentlich) modernisiert.
In Abhangigkeit von:

e der Ublichen Gesamtnutzungsdauer (60 Jahre) und

e dem (,vorlaufigen rechnerischen®) Gebaudealter (2024 — 1963 = 61 Jahre) ergibt sich eine (vorlaufige
rechnerische) Restnutzungsdauer von (60 Jahre — 61 Jahre =) 0 Jahren

¢ und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht modernisiert" ergibt sich fiir das Gebaude gemaf der
Punktrastermethode "Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 8 Jahren.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstande
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Hier werden die wertmaRigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansatzen des Ertragswertver-
fahrens bereits beriicksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend beriicksichtigt.

Erlauterungen zu Kostenermittiungen im Rahmen der Verfahren der Wertermittlung:

In diesem Gutachten sind die Auswirkungen ggf. vorhandener Bauschaden und Baumangel oder Sanie-
rungs- und Modernisierungsleistungen auf den Verkehrswert pauschal und in dem am Besichtigungstag of-
fensichtlichem und augenscheinlich erkennbaren Ausmalf} und/ oder gemal der Angaben des Eigentimers/
Verwalters bertcksichtigt worden. Eine tiefgreifende Kostenuntersuchung/ Angebotseinholung sollte, infolge
regionaler und marktwirtschaftlicher Schwankungen, erfolgen. Es wurden bundesdurchschnittliche Erfah-
rungswerte fir pauschale Herstellungs-, Instandsetzungs- und Modernisierungskosten-angewandt. Die Kos-
tenangaben beziehen sich auf fertige Arbeiten.

besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale Wertbeeinflussung insg.
Unterhaltungsbesonderheiten -5.000,00 €
e Restleistungen "Wintergarten", inklusive AuRenan- -5:000,00 €
lage
Unterstellte Modernisierungen -104.000,00 €
e  Mehrfamilienwohnhaus -104.000,00 €
Summe -109.000,00 €

Wertminderung infolge erforderlicher Modernisierungsmafnahmen fiir-das Gebaude
,Mehrfamilienwohnhaus*

Modernisierungskosten u.a:

@ relative Kosten fiir die bei den Modernisierungspunkten unterstellien MalRnahmen 476,00 €/m?
(bei 4,00 Modernisierungspunkten)
Wohn-/Nutzflache X 231,00 m?
@ Kosten fir die bei den Modernisierungspunkten untersteliten Malnahmen [a] = 109.956,00 €
@ Kosten sonstiger unterstellter Investitionen'[b] + 0,00 €
davon Anteil fir gestaltbare MalRnahmen [c] 0,00 €
davon Anteil fur nicht gestaltbare Malinahmen. [d] 0,00 €
@ Kosten untersteliter Investitioneninsgesamt = 109.956,00 €
Baukosten-Regionalfaktor Rf(Ik) X 1,08
regionalisierte-Kosten der unterstellten Investitionen insgesamt = 118.752,48 €
gesamter regionalisierter Kostenanteil der ,gestaltbaren MaRnahmen ([a] + [c]) x Rf(lk) = 118.752,48 €
relative regionalisierte Neubaukosten 3.987,00 €/m?
Wohn=/Nutzflache x 231,00 m?
regionalisierte Neubaukosten HK = 920.997,00 €
relativer-Anteil der zu erneuernden gestaltbaren Substanz NS = ([a] + [c]) x Rf(Ik) / HK 0,13
Erstnutzungsfaktor 1,19

Ermittlung des Wertzuschlags wegen Gestaltungsmoglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung
(GEZ):

GEZ = vorl. marktangepasster Sachwert x NS x (Erstnutzungsfaktor — 1)

GEZ = 538.655,81 € X 0,13 x(1,19-1) = 13.304,80 €

Ermittlung des Wertzuschlags wegen der eingesparten anteiligen Schonheitsreparaturen:
eingesparte Schonheitsreparaturen 24,00 €/m?
Wohn-/Nutzflache x 231,00 m?
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Kostenanteil x 4,0 Pkte/20 Pkte
Werterhéhung wegen eingesparter anteiliger Schonheitsreparaturen = 1.108,80 €

Gesamtwerteinfluss der unterstellten Modernisierungen u.a.:

gesamte abzuziehende Kosten fir die unterstellten Maflnahmen ([a] + [b]) x Rf(lk) - 118.752,48 €
Werterh6éhung wegen Gestaltungsmdglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung + 13.304,80 €
Werterhhung wegen eingesparter anteiliger Schénheitsreparaturen + 1.108,80 €
Ertragsausfalle infolge der unterstellten Modernisierungen u.a. [g] - 0,00 €
sonstige zustandsbedingte Werteinflisse (Neuvermietungsaufwand etc.) [h] — 0,00 €
Werteinfluss der unterstellten Modernisierungsmafnahmen u.a. [i] =:.,=104.338,88 €
rd.” -104.000,00
€

Zur Information: ky = Werteinfluss IM [i] / IKg; mit IKg = (([a] + [b])-x Rf(lk)) +[g] +[h]) = 0,876
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4.5 Sachwertermittlung

4.51 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell der Verkehrswertermittiung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 — 39 ImmoWertV 21 beschrie-
ben.

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorlaufigen Sachwerten der auf dem
Grundstick vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebaude und bauliche AuRenanlagen) sowie der sonsti-
gen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wert-
ermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstliicksmerkmale abgeleitet.

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemaf3-§ 40 Abs. 1 Immo-
WertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 — 26 ImmoWertV 21 grundsatzlich so zu ermit-
teln, wie er sich ergeben wirde, wenn das Grundstiick unbebaut ware.

Der vorlaufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer  Bauteile, < besonderer (Be-
triebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher-Herstellungskos-
ten unter Berucksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebaudestandard und
Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten.

Der vorlaufige Sachwert der AuRenanlagen wird, sofern dieser nicht-bereits. anderweitig miterfasst worden
ist, entsprechend der Vorgehensweise fir die Gebaude i.d.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Her-
stellungskosten, Erfahrungssatzen oder hilfsweise durch sachverstéandige Schatzung (vgl. § 37 ImmoWertV
21) ermittelt.

Die Summe aus Bodenwert, vorlaufigem Sachwert der baulichen. Anlagen und vorlaufigem Sachwert der
baulichen AuRenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorlaufigen Sachwert-des Grundstlicks.

Der so rechnerisch ermittelte vorlaufige Sachwert ist:anschliefend:hinsichtlich-seiner Realisierbarkeit auf
dem ortlichen Grundstiicksmarkt zu beurteilen. Zur-Berlcksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhalt-
nisse) ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertun-
gen, d.h. aus den Verhaltnissen von realisierten.Vergleichskaufpreisen -und fiir diese Vergleichsobjekte be-
rechnete vorlaufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die ,Marktanpassung® des vorlaufigen Sach-
werts an die Lage auf dem ortlichen Grundstiicksmarkt fihrt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorlau-
figen Sachwert des Grundstlicks und stellt damit den;wichtigsten.Rechenschritt” innerhalb der Sachwerter-
mittlung dar.

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebaude + AuRenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver-
gleichsmalfistab bildet.

Der Sachwert ergibt sich-aus.dem marktangepassten vorlaufigen Sachwert nach Berlcksichtigung ggf. vor-
handener besonderer.objektspezifischer Grundstlicksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21).

4.5.2 Erlauterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe

Herstellungskosten (§ 36 Abs: 2 ImmoWertV 21)

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebaude-
flache (m?). des (Norm)Gebaudes mit Normalherstellungskosten (NHK) fir vergleichbare Gebaude ermit-
telt. Den so-ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu ver-
anschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen.

Normalherstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten flir Gebaude mit
annahernd gleichem Ausbau- und Gebaudestandard ('Normobjekt'). Sie werden fur die Wertermittlung auf
ein einheitliches Index-Basisjahr zuriickgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen tUberwiegend die
Dimension ,€/m? Brutto-Grundflache“ oder ,€/m? Wohnflache* des Gebaudes und verstehen sich inkl. Mehr-
wertsteuer.

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21)

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als ,Kosten fur Pla-
nung, Baudurchflhrung, behdérdliche Prifung und Genehmigungen® definiert sind.

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits ent-
halten.

Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhaltnis der durchschnittli-
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chen ortlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstel-
lungskosten an das o6rtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemal § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der
Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter.

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemaler Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet Ublicherweise wirtschaftlich genutzt werden
kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegen-
den Modell.

Restnutzungsdauer (§ 4i. V. m. § 12 Abs. 5 InmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgema-
Rer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann.. Als Restnutzungsdauer ist in
erster Naherung die Differenz aus 'Ublicher Gesamtnutzungsdauer' abzuglich 'tatsachlichem Lebensalter am
Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlangert (d. h. das Gebaude fiktiv
verjungt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche ModernisierungsmaRnahmen durchgefihrt wurden oder
in den Wertermittlungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung.des. Unterhaltungsstaus
sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgefiihrt.unterstellt-werden.

Alterswertminderung (§ 38 InmoWertV 21)

Die Wertminderung der Gebaude wegen Alters (Alterswertminderung) wird-i. d. R. nach dem linearen Ab-
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebaudes und der jeweils
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebaude ermittelt.

Zuschlag fiir nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besonde-
re Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und-sonstige Besonderheiten:(u.a. Ausbauzuschlag) kénnen
durch marktubliche Zuschlage bei den durchschnittlichen Herstellungskosten-beriicksichtigt werden.

AuBenanlagen

Dies sind auerhalb der Gebaude befindliche mit dem:- Grundstlck fest verbundene bauliche Anlagen (ins-
besondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der GebaudeauRenwand bis zur Grundstlicksgrenze, Einfrie-
dungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen).

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Das herstellungskostenorientierte, Rechenergebnis ,vorlaufiger Sachwert® ist in aller Regel nicht mit hierfur
gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb:muss das-Rechenergebnis ,vorldufiger Sachwert® (= Substanz-
wert des Grundstiicks) an-den Markt, d. h.-an die fir vergleichbare Grundstiicke realisierten Kaufpreise an-
gepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors.

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhaltnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden,
nach den Vorschriften der ImmoWertV 21. ermittelten ,vorlaufigen Sachwerte® (= Substanzwerte). Er wird
vorrangig gegliedert-nach der Objektart (eristz.B. fir Einfamilienhausgrundstlicke anders als fir Geschafts-
grundstiicke),-der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau héher als
in wirtschaftsschwachen'Regionen) und der Objektgrofie.

Durch die sachrichtige-Anwendung des aus Kaufpreisen flr vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfak-
tors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren.

Marktiibliche Zu-.oder Abschlége (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Lassen sich:die allgemeinen Wertverhaltnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine An-
passung-mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berlicksichtigen, ist zur
Ermittlung:des marktangepassten vorlaufigen Sachwerts eine zusatzliche Marktanpassung durch marktibli-
che Zu- oder Abschlage erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmalen versteht man alle vom Ublichen Zustand
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Uberalterung, insbesondere Baumangel und
Bauschaden (siehe nachfolgende Erlduterungen), grundstiicksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktublich erzielbaren Ertragen).

Baumaéingel und Bauschaden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Baumangel sind Fehler, die dem Gebaude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften — z. B. durch mangelhafte
Ausfihrung oder Planung. Sie kénnen sich auch als funktionale oder asthetische Mangel durch die Weiter-
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entwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschaden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachtragliche dufere Einwirkungen
oder auf Folgen von Baumangeln zurtckzufuhren.

Fir behebbare Schaden und Méangel werden die diesbezlglichen Wertminderungen auf der Grundlage der
Kosten geschéatzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schatzung kann durch pauschale Ansatze
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverstandige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung ei-
nes normalen Bauzustandes nur Uberschlagig schatzen, da

¢ nur zerstorungsfrei — augenscheinlich untersucht wird,

e grundsatzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung-eines Sachverstandigen
fir Schaden an Gebauden notwendig).

Es wird ausdrlcklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung-allein aufgrund
der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin
ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. &. Funktionsprifungen, Vorpla-
nung und Kostenschatzung angesetzt sind.
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4.5.3 Sachwertberechnung

Gebdudebezeichnung Mehrfamilienwohn- Doppelgarage
haus

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) 1.514,00 €/m? WF 485,00 €/m> BGF

Berechnungsbasis

¢ Brutto-Grundflache (BGF) 33,00 m?

e Wohn-/Nutzflache (WF/NF) 231,00 m?

Zuschlag fiir nicht erfasste werthaltige einzelne | + 1.800,00 € 0,00 €

Bauteile

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 351.534,00 € 16.005,00 €

Anlagen im Basisjahr 2010

Baupreisindex (BPI) 11.07.2024 (2010 = 100) 181,3/100 181,3/100

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 637.331,14 € 29.017,06 €

Anlagen am Stichtag

Regionalfaktor 0,990 0,990

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen An- 630.957,84.€ 28.726,89 €

lagen am Stichtag

Alterswertminderung

e Modell linear linear

e Gesamtnutzungsdauer (GND) 70 Jahre 60 Jahre

¢ Restnutzungsdauer (RND) 49 Jahre 8 Jahre

e prozentual 30,00 % 86,67 %

e Faktor 0,7 0,1333

vorlaufiger Sachwert der baulichen Anlagen 441.670,48 € 3.829,29 €

vorlaufiger Sachwert der baulichen-Anlagen (ohne AuRenanlagen) 445.499,77 €

vorlaufiger Sachwert der baulichen AuBenanlagen und sonstigen Anlagen + 17.819,99 €

vorlaufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 463.319,76 €

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 210.000,00 €

vorlaufiger Sachwert = 673.319,76 €

Sachwertfaktor X 0,80

Marktanpassung durch marktiibliche Zu- oder Abschlage + 0,00 €

marktangepasster vorlaufiger Sachwert = 538.655,81 €

besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale - 109.000,00 €

Sachwert = 429.655,81 €
rd. 430.000,00 €

4.5.4 _ Erlauterung zur Sachwertberechnung

Berechnungsbasis

Die Berechnung der Gebaudeflachen (Brutto-Grundflachen (BGF) oder Wohnflachen (WF)) wurde von mir
durchgefiihrt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezuglichen Vorschrift (DIN
277 — Ausgabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.
Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel
16 und 17);

bei der BGF z. B.
e (Nicht)Anrechnung der Gebaudeteile ¢ (z. B. Balkone) und
e Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen;
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bei der WF z. B.
¢ Nichtanrechnung der Terrassenflachen.

Herstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausfuhrungen in der Wertermittlungsliteratur und den
Erfahrungen des Sachversténdigen auf der Basis der Preisverhaltnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz
der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) fiir das Gebau-
de: Mehrfamilienwohnhaus

Ermittlung des Gebaudestandards:

Bauteil Wagungsanteil Standardstufen

[%] 1 2 3 4 5
AuRenwande 23,0 % 1,0
Dach 15,0 % 0,5 0,5
Fenster und AufRentiren 11,0 % 1,0
Innenwande und -tiren 11,0 % 1,0
Deckenkonstruktion 11,0 % 1,0
Fullbdden 5,0 % 1,0
Sanitareinrichtungen 9,0 % 1,0
Heizung 9,0 % 1,0
Sonstige technische Ausstattung 6,0 % 1,0
insgesamt 100,0 % 00% |200% | 650% | 75% | 7,5%

Beschreibung der ausgewéhiten Standardstufen

Aulenwande

ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. aus-Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbeton-
Standardstufe 3 | steinen; Edelputz; Warmedammverbundsystem oder Warmedammputz (nach ca.
1995)

Dach

glasierte Tondachziegel;:-Flachdachausbildung tlw. als Dachterrasse; Konstruktion in
Standardstufe 4 Brettschichtholz, schweres-Massivflachdach; besondere Dachform, z.B. Mansarden-,
Walmdach; Aufsparrendammung, Gberdurchschnittiche Dammung (nach ca. 2005)

Standardstufe 5 hochwertige Eindeckung z.B. aus Schiefer oder Kupfer, Dachbegriinung, befahrbares
Flachdach; stark Gberdurchschnittliche Dammung

Fenster und-AufRentliren

Standardstufe 3 Z\A_/_eifachverglasung (nach ca. 1995), Rollladen (manuell); Haustlr mit zeitgemalem
Warmeschutz (nach ca. 1995)

Innenwande und--tdren

nicht tragende Innenwande in massiver Ausfiihrung bzw. mit Dammmaterial gefillte
Standardstufe 3 . ; . N
Sténderkonstruktionen; schwere Tiren

Deckenkonstruktion

Standardstufe 2 | Holzbalkendecken mit Fullung, Kappendecken

FulRboden

Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Bdden besserer Art und Ausfihrung, Fliesen,
Standardstufe 3 .
Kunststeinplatten

Sanitareinrichtungen

1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise
Standardstufe 2 gefliest

Heizung

Standardstufe 3 elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brenn-
wertkessel
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Sonstige technische Ausstattung

zeitgemale Anzahl an Steckdosen und Lichtauslassen; Zahlerschrank (ab ca. 1985)
mit Unterverteilung und Kippsicherungen

Standardstufe 3

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 fiir das Gebaude:
Mehrfamilienwohnhaus

Nutzungsgruppe: Mehrfamilienhauser
Gebaudetyp: Mehrfamilienhauser mit bis zu 6 WE

Beriicksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebaudes

Standardstufe tabellierte relativer relativer
NHK 2010 Gebaude- NHK 2010-Anteil
standardanteil
[€/m? WF] [%] [€/m> WF]
1 1.210,00 0,0 0,00
2 1.320,00 20,0 264,00
3 1.510,00 65,0 981,50
4 1.805,00 7,5 135,38
5 2.180,00 7.5 163,50
gewogene, standardbezogene-NHK 2010 = 1.544,38
gewogener Standard = 3,1

Die NHK 2010 wurden von Sprengnetter um-Kostenkennwerte fiir die Gebdudestandards 1 und 2 erganzt.

Die NHK 2010 werden in der Sachwertrichtlinie:mit der Dimension ,€/m? Bruttogrundflache (BGF)* veroffent-
licht. Die BGF ist jedoch vor allem bei der sachgerechten Anrechnung von Dachgeschossflachen als Be-
zugsgroRe fur die NHK problematisch. Viele dieser. BGF-spezifischen Probleme sind durch die alternative
Anwendung der Wohnflache als BezugsgroRe gelost.:Darlber hinaus besitzt die Wohnflache eine gréere
Marktndhe, da der Markt in Wohnflache denkt und handelt.-Sprengnetter hat daher die NHK 2010 von der
BezugsgroRe BGF auf die BezugsgrolRe Wohnflache umgerechnet. Da fir die Umrechnung die urspriinglich
zu den NHK gehoérenden Nutzflachenfaktoren (Verhaltnisse BGF/Wohnflache) verwendet wurden, handelt
sich hierbei grundsatzlich-immer noch um die ,NHK 2010 nach Sachwertrichtlinie“. D. h. unter Verwendung
des Malistabs BGF abgeleitete Sachwertfaktoren kénnen unmittelbar bei der Bewertung auf Grundlage der
Wohnflache modellkonform angesetzt werden (vgl."Sauerborn in [5], Seite 87).

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt .durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen
die tabellierten NHK:

Beriicksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren
gewogene, standardbezogene NHK 2010 1.544,38 €/m* WF

Korrektur--und Anpassungsfaktoren gemal Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 Immo-
WertV21

*@'Wohnungsgrofie X 0,990
Korrektur--und Anpassungsfaktoren gemaf Sprengnetter

* ObjektgroRe x 0,990
NHK 2010 fiir das Bewertungsgebaude = 1.513,65 €/m? WF

rd. 1.514,00 €/m? WF

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) fiir das Gebau-
de: Doppelgarage
Ermittlung des Gebaudestandards:

Bauteil Wagungsanteil Standardstufen
[%] t |2 | 3 | 4 |

(&)
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Sonstiges 100,0 % 1,0

100,0

insgesamt 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % o
0

0,0 %

Beschreibung der ausgewdéhlten Standardstufen

Sonstiges

Standardstufe 4 Garagen in Massivbauweise

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 fiir das Gebaude:

Doppelgarage
Nutzungsgruppe: Garagen
Gebaudetyp: Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen

Beriicksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebaudes

Standardstufe tabellierte relativer relativer
NHK 2010 Gebaude- NHK 2010-Anteil
standardanteil
[€/m? BGF] [%] [€E/m*BGF]
1 0,00 0;0 0,00
2 0,00 0,0 0,00
3 245,00 0,0 0,00
4 485,00 100,0 485,00
5 780,00 0,0 0,00
gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 485,00
gewogener Standard = 4,0

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt-durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen
die tabellierten NHK.

NHK 2010 fiir das Bewertungsgebaude = 485,00 €/m? BGF
rd. 485,00 €/m? BGF

Zuschlag fiir nicht erfasste werthaltige einzeine Bauteile

Fir die von den Normalherstellungskosten. nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale
Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschlage in der Hohe geschatzt, wie dies dem gewdhnlichen Geschéfts-
verkehr.entspricht. Grundlage der Zuschlagsschatzungen sind insbesondere die in [1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3
und 3.01.4. angegebenen: Erfahrungswerte fir durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschlage.
Bei alteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemaRen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die
Zeitwertschatzung.unter Berticksichtigung diesbeziiglicher Abschlage.

Gebaude: Mehrfamilienwohnhaus

Bezeichnung durchschnittliche Herstel-
lungskosten
Zuschlage zu den Herstellungskosten 0,00€
Besondere Bauteile (Einzelaufstellung)
Hauseingangstreppe 1.800,00 €
Besondere Einrichtungen 0,00€
Summe 1.800,00 €

Baupreisindex

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhaltnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mit-
tels dem Verhaltnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr
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(= 100). Der vom Statistischen Bundesamt veréffentlichte Baupreisindex ist auch in [1], Kapitel 4.04.1 abge-
druckt. Als Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird der am Wertermittlungsstichtag zuletzt veréffent-
lichte Indexstand zugrunde gelegt.

Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgrofie im Sachwertverfahren. Aufgrund der Mo-
dellkonformitat (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor ange-
setzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag.

Baunebenkosten

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten fur Planung, Baudurchftihrung, behordliche Pri-
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten.

AuBenanlagen

Die wesentlich wertbeeinflussenden Auflenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pau-
schal in ihrem vorlaufigen Sachwert geschatzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5'angegebenen Erfah-
rungswerte fur durchschnittliche Herstellungskosten. Die Aufenanlagen-kénnen auch -hilfsweise sachver-
stdndig geschéatzt werden. Bei alteren und/oder schadhaften Au3enanlagen erfolgt-die Sachwertschatzung
unter Bericksichtigung diesbezlglicher Abschlage.

AuRenanlagen vorlaufiger Sachwert (inkl.
BNK)
prozentuale Schatzung: 4,00 % der vorlaufigen Gebaudesachwerte 17.819,99 €
insg. (445.499,77 €)
Summe 17.819,99 €
Gesamtnutzungsdauer

Die Ubliche wirtschaftliche Nutzungsdauer“=_Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der fir die
Bestimmung der NHK gewahlten Gebaudeart sowie dem Gebaudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb
wertermittlungstechnisch dem Gebaudetyp:zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 entnommen.

Ermittlung der standardbezogenen GND fiir das Gebaude: Mehrfamilienwohnhaus

Die GND wird mit Hilfe des Gebaudestandards aus den fir die gewahlte Gebaudeart und den Standards ta-
bellierten Ublichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt.

Standard 1 2 3 4 5
Ubliche GND [Jahre] 60 65 70 75 80

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebdudestandard von 3,1 betragt demnach rd. 70
Jahre.

Ermittlung der standardbezogenen GND fiir das Gebaude: Doppelgarage

Die GND wird:mit Hilfe des Gebaudestandards aus den fiir die gewahlte Gebaudeart und den Standards ta-
bellierten Ublichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt.

Standard 1 2 3 4 5
Ubliche . GND [Jahre] 50 60 70

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebaudestandard von 4,0 betragt demnach rd. 60
Jahre.

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Naherung die Differenz aus 'Ublicher Gesamtnutzungsdauer' abziglich
'tatsachlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlan-
gert (d. h. das Gebaude fiktiv verjingt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmal3-
nahmen durchgefihrt wurden oder in den Wertermittiungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur
Beseitigung des Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchge-
fuhrt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Bericksichtigung von durchgeflihrten oder
zeitnah durchzufihrenden wesentlichen Modernisierungsmaf3nahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 be-
schriebene Modell angewendet.

Vgl. diesbezliglich die differenzierte RND-Ableitung in der Ertragswertermittlung.
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Alterswertminderung

Die Alterswertminderung der Gebaude wird unter Berlcksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der
Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundelie-
gende Alterswertminderungsmodell anzuwenden.

Sachwertfaktor

Da fiir die Objektart des Bewertungsobjektes kein geeigneter Sachwertfaktor abgeleitet bzw. verdéffentlicht
wurde (weder von dem ortlich zustandigen Gutachterausschuss noch von Gutachterausschissen benach-
barter Landkreise, des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschéftsstelle noch von privaten
Institutionen), wird der zur Erzielung eines marktkonformen (d. h. verkehrswertnahen):Ergebnisses bendtigte
Sachwertfaktor insbesondere auf der Grundlage

e des in [1], Kapitel 3.03 veroffentlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittlichen
Sachwertfaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, Wirtschaftskraft
der Region, Bodenwertniveau und ObjektgrofRe (d.h. Gesamtgrundstiickswert) angegeben sind, sowie

e der gemeinsamen Ableitungen im ortlich zustandigen Sprengnetter Expertengremium,-insbesondere zu
der regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder

¢ eigener Untersuchungen des ortlichen Grundstiicksmarkts und-Ableitungen des Sachverstandigen, insbe-
sondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren

bestimmt und angesetzt.

Ermittlung des Sachwertfaktors

aus Tabelle (kreuzinterpolierter) Wert = 0,85
EinflussgréRe ,Region® + 0,00
ermittelter Sachwertfaktor = 0,85

Marktiibliche Zu- oder Abschliage

Die allgemeinen Wertverhaltnisse lassen sich bei VVerwendung.des Sachwertfaktors auch durch eine Anpas-
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter-Weise nicht ausreichend berlcksichtigen. Aus diesem
Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten:vorlaufigen Sachwerts eine zusatzliche Marktanpassung
durch marktiibliche Zu- oder Abschlage erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale

Hier werden die wertmaf3igen. Auswirkungen der nicht:in den Wertermittlungsansatzen des Sachwertver-
fahrens bereits berlcksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit beriicksichtigt, wie sie of-
fensichtlich waren oder.vom Auftraggeber, Eigentimer etc. mitgeteilt worden sind.

Die in der Gebdudebeschreibung-aufgefiuhrten-Wertminderungen wegen zusatzlich zum Kaufpreis erforderli-
cher Aufwendungen:-insbesondere fur die Beseitigung von Bauschaden und die erforderlichen (bzw. in den
Wertermittlungsansatzen als schon durchgefiihrt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfah-
rungswerten auf der Grundlage fur diesbeziiglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch
(ggf. zusatzlich 'gedampft-unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmaoglichkeiten) eintreten-
den Wertminderungen quantifiziert. Unverziiglich notwendige Reparaturen werden in voller Hohe angerech-
net.

besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale Wertbeeinflussung insg.
Unterhaltungsbesonderheiten -5.000,00 €
¢ - Restleistungen "Wintergarten", inklusive Au3enan- -5.000,00 €
lage
Unterstellte Modernisierungen -104.000,00 €
e  Mehrfamilienwohnhaus -104.000,00 €
Summe -109.000,00 €

Wertminderung infolge erforderlicher ModernisierungsmafRnahmen fiir das Gebaude
,Mehrfamilienwohnhaus*

Modernisierungskosten u.a:

@ relative Kosten fir die bei den Modernisierungspunkten unterstellten Mainahmen 476,00 €/m?
(bei 4,00 Modernisierungspunkten)
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Wohn-/Nutzflache X 231,00 m?
@ Kosten fir die bei den Modernisierungspunkten unterstellten Ma3nahmen [a] = 109.956,00 €
@ Kosten sonstiger unterstellter Investitionen [b] + 0,00 €

davon Anteil fir gestaltbare MaRnahmen [c] 0,00 €

davon Anteil fur nicht gestaltbare Malinahmen [d] 0,00 €
@ Kosten unterstellter Investitionen insgesamt = 109.956,00 €
Baukosten-Regionalfaktor Rf(Ik) X 1,08
regionalisierte Kosten der unterstellten Investitionen insgesamt = 118.752,48 €
gesamter regionalisierter Kostenanteil der ,gestaltbaren“ MaRnahmen ([a] + [c]) x Rf(lk)..= 118.752,48 €
relative regionalisierte Neubaukosten 3:987,00 €/m?
Wohn-/Nutzflache X 231,00 m?
regionalisierte Neubaukosten HK = 920.997,00 €
relativer Anteil der zu erneuernden gestaltbaren Substanz NS = ([a] .+ [c]) x:Rf(Ik)/-HK 0,13
Erstnutzungsfaktor 1,19

Ermittlung des Wertzuschlags wegen Gestaltungsmoglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung
(GEZ):

GEZ = vorl. marktangepasster Sachwert x NS x-(Erstnutzungsfaktor — 1)

GEZ = 538.655,81 € X 0,13 x(1,19=1) = 13.304,80 €

Ermittlung des Wertzuschlags wegen der eingesparten anteiligen Schonheitsreparaturen:

eingesparte Schonheitsreparaturen 24,00 €/m?
Wohn-/Nutzflache X 231,00 m?
Kostenanteil x 4,0 Pkte/20 Pkte
Werterh6hung wegen eingesparter anteiliger Schénheitsreparaturen = 1.108,80 €

Gesamtwerteinfluss der unterstellten Modernisierungen u.a.:
gesamte abzuziehende Kosten fur die unterstellten Mafinahmen ([a] + [b]) x Rf(lk) - 118.752,48 €
Werterhéhung wegen Gestaltungsmdglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung + 13.304,80 €

Werterh6hung wegen- eingesparter anteiliger Schonheitsreparaturen + 1.108,80 €
Ertragsausfalle infolge der unterstellten Modernisierungen u.a. [g] - 0,00 €
sonstige zustandsbedingte Werteinflisse (Neuvermietungsaufwand etc.) [h] - 0,00 €
Werteinfluss der unterstellten ModernisierungsmafBnahmen u.a. [i] = _-104.338,88 €
rd. 1 04.00€0,00

Zur Information: ky, = Werteinfluss IM [i] / IKg; mit IKg = (([a] + [b]) x Rf(lk)) + [g] + [h]) = 0,876
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4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen

Der Abschnitt ,,Verfahrenswahl mit Begriindung” dieses Verkehrswertgutachtens enthalt die Begrindung fur
die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsver-
fahren. Dort ist auch erlautert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertver-
fahren auf fur vergleichbare Grundstliicke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb
Vergleichswertverfahren, d. h. verfahrensmafRige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren
fuhren deshalb gleichermalien in die Nahe des Verkehrswerts.

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hangt-dabei entscheidend von
zwei Faktoren ab:

e von der Art des zu bewertenden Objekts (libliche Nutzung; vorrangig rendite-‘oder substanzwertorientier-
te Preisbildung im gewodhnlichen Geschaftsverkehr) und

e von der Verfiigbarkeit und Zuverlassigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformitat des Verfah-
rensergebnisses erforderlichen Daten.

4.6.2 Zur Aussagefahigkeit der Verfahrensergebnisse
Grundstlcke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei-der Wahl der Wertermittlungs-
verfahren beschriebenen Griinden als Rendite- und Eigennutzungsobjekt erworben.

Die Preisbildung im gewoéhnlichen Geschéaftsverkehr orientiert sich deshalb.vorrangig an den in die Ertrags-
wertermittlung einflieBenden Faktoren. Der Verkehrswert-wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Er-
tragswert abgeleitet.

Grundsatzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Sachwertverfahrens (Nachhaltigkeit
des Substanzwerts) von Interesse. Zudem stehen die fir eine marktkonforme Sachwertermittlung (Sachwert-
faktor, Bodenwert und Normalherstellungskosten).erforderlichen Daten zur Verfugung. Das Sachwertverfah-
ren wurde deshalb stitzend angewendet.

4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse

Der Ertragswert wurde mit rd. 406.000,00 €,
der Sachwert mit rd. 430.000,00 €
ermittelt.

4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse

Da mehrere Wertermittlungsverfahren-herangezogen-wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser
Verfahren unter Wiirdigung (d. h..'Gewichtung) deren Aussagefahigkeit abzuleiten (vgl. § 6 Abs. 4 Immo-
WertV 21).

Die Aussagefahigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den fur
die zu bewertende Objektart-im gewohnlichen Geschéaftsverkehr bestehenden Preisbildungsmecha-
nismen und:von der mit.dem jeweiligen -Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlassigkeit
bestimmt:

Bei-dem Bewertungsgrundstlick handelt es sich um ein Rendite- und Eigennutzungsobjekt. Bezliglich der zu
bewertenden Objektart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 1,00 (c) und dem Ertragswert das Gewicht
1,00 (a) beigemessen.

Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen fiir das Sachwertverfahren in guter
Qualitat (genauer Bodenwert, Uberdrtlicher Sachwertfaktor) und fir das Ertragswertverfahren in sehr guter
Qualitat (ausreichend gute Vergleichsmieten, ortlicher Liegenschaftszinssatz) zur Verfigung.

Bezuglich der erreichten Marktkonformitat der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertverfahren
das Gewicht 0,90 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (b) beigemessen.

Insgesamt erhalten somit
das Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (a) x 1,00 (b) = 1,000 und
das Sachwertverfahren das Gewicht 1,00 (c) x 0,90 (d) = 0,900.

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen betragt:
[430.000,00 € x 0,900 + 406.000,00 € x 1,000] + 1,900 = rd. 417.000,00 €.
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4.6.5 Verkehrswert

Der Verkehrswert fiir das mit einem Mehrfamilienwohnhaus bebaute Grundstiick in 37085 Géttingen, Glei-
witzer Weg 14

Grundbuch Blatt Ifd. Nr.
Gottingen 27401 1
Gemarkung Flur Flurstiick
Gottingen 28 69/23

wird zum Wertermittlungsstichtag 11.07.2024 mit rd.

417.000 €

in Worten: vierhundertsiebzehntausend Euro
geschatzt.

Der Sachverstandige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgriinde ent-
gegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverstandiger nicht zulassig ist oder seinen Aus-
sagen keine volle Glaubwurdigkeit beigemessen werden kann.

Dingelstadt,, den 16.07.2024

Sachverstandiger Markt- und Belei
hungswertermittiung von Immobilien
Dipl.-Ing. (FH) F. Stéber

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung

Urheberschutz, alle' Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur fir den Auftraggeber und den angegebenen
Zweck bestimmt.: Eine Vervielfaltigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schrifticher Genehmigung
gestattet.

Der Auftragnehmer haftet fir die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen
und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.

Der Auftragnehmer haftet unbeschrankt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver-
wendung) ein Dritter Schadenersatzanspriiche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit,
einschlieRlich von Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Vertreter oder Erfullungsgehilfen des Auftragneh-
mers beruhen, in Fallen der Ubernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von
Mangeln, sowie in Fallen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit.

In sonstigen Fallen der leichten Fahrlassigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird,
deren Erfiillung die ordnungsgemafle Durchfihrung des Vertrages Uberhaupt erst erméglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmafig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die
Schadensersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberihrt.

Ausgeschlossen ist die personliche Haftung des Erfiillungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsan-
gehorigen des Auftragnehmers fir von ihnen durch leichte Fahrlassigkeit verursachte Schaden.
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Die Haftung fur die Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat von Informationen und Daten, die von Dritten im
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder ibermittelt werden, ist auf die Hohe des fir den Auftrag-
nehmer moglichen Riickgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschrankt.

Eine Uber das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen.

Aulerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. StralRenkarte, Stadt-
plan, Lageplan, Luftbild, u. &.) und Daten urheberrechtlich geschutzt sind. Sie durfen nicht aus dem Gutach-
ten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugefiihrt werden. Falls das Gutachten im Internet verdffent-
licht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veroffentlichung nicht fir kommerzielle Zwecke gestattet
ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsverstei-
gerungsverfahrens verdffentlicht werden, in anderen Fallen maximal fir die Dauer von 6-Monaten.
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

— in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gltigen Fassung -

BauGB:
Baugesetzbuch

BauNVO:
Baunutzungsverordnung — Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstilicke

LBO:
Niedersachsische Bauordnung

BGB:
Burgerliches Gesetzbuch

ZVG:
Gesetz Uber die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

ImmoWertV:
Verordnung Uber die Grundsatze fir die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der fiir die Wert-
ermittlung erforderlichen Daten — Immobilienwertermittiungsverordnung — ImmoWertV

SW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie — SW-RL)

VW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des:Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie — VW-RL)

EW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie — EW-RL)

BRW-RL.:
Richtlinie zur Ermittlung des:Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie — BRW-RL)

WertR:
Wertermittlungsrichtlinien — Richtlinien fir.die:Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstiicken

WoFIV:
Wohnflachenverordnung =Verordnungzur Berechnung der Wohnflache

WMR:
Wohnflachen- und -Mietwertrichtlinie — Richtlinie zur wohnwertabhé&ngigen Wohnflachenberechnung und
Mietwertermittlung

DIN 283:
DIN 283 Blatt 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnflachen und Nutzflachen” (Ausgabe Februar 1962; ob-
wohl im Oktober 1983 zuriickgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung)

Il. BV:
Zweite Berechnungsverordnung — Verordnung tber wohnungswirtschaftliche Berechnungen

BetrKV:
Betriebskostenverordnung — Verordnung Uber die Aufstellung von Betriebskosten

GEG:
Gebaudeenergiegesetz — Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur
Warme- und Kalteerzeugung in Gebauden
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EnEV:
Energieeinsparungsverordnung — Verordnung Uber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende
Anlagetechnik bei Gebauden

5.2

(1]

(2]

(3]
(4]

(3]

6]

(7]

5.3

Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten

Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Marktdaten und Praxishilfen;..Loseblattsammlung,
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024

Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024

Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung

Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht — Kommentar zur Immobilienwert-
ermittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010

Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 = Kommentar-zu der neuen Wertermittlungs-
richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014

Sprengnetter / Kierig / DrieRen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung; 3. Auflage, Sprengnetter Immobi-
lienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023

Marktdatenableitungen des ortlich zustandigen Gutachterausschusses und des Sprengnetter Exper-
tengremiums fiir Immobilienwerte

Verwendete fachspezifische Software

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von'der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neu-
enahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand 28.06.2024) erstellt.

Seite 38 von 39



Aktenzeichen des Amtsgerichts Gottingen:

75 K15/23

Aktenzeichen des Gutachters: G05-2024

6 Verzeichnis der Anlagen

Anlage 01:

Anlage 02:

Anlage 03:
Anlage 04:

Anlage 05:

Auszug aus der Straflenkarte mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts

Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts und Boden-

richtwertauskunft
Wohnflachenberechnungen/ Einschatzung- Ableitung
Fotos

Mietwertanalyse und Plausibilitdtsbetrachtungen

Seite 39 von 39



	1 Allgemeine Angaben
	1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt
	1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung
	1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers

	2 Grund- und Bodenbeschreibung
	2.1 Lage
	2.1.1 Großräumige Lage
	2.1.2 Kleinräumige Lage

	2.2 Gestalt und Form
	2.3 Erschließung, Baugrund etc.
	2.4 Privatrechtliche Situation
	2.5 Öffentlich-rechtliche Situation
	2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz
	2.5.2 Bauplanungsrecht
	2.5.3 Bauordnungsrecht

	2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation
	2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen
	2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation
	3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen
	3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung
	3.2 Mehrfamilienwohnhaus
	3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht
	3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung
	3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)
	3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung
	3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand
	3.2.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung

	3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes
	3.3 Doppelgarage

	3.4 Außenanlagen
	4 Ermittlung des Verkehrswerts
	4.1 Grundstücksdaten
	4.2 Verfahrenswahl mit Begründung
	4.3 Bodenwertermittlung 
	Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks
	Beschreibung des Bewertungsgrundstücks
	Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks
	4.3.2 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung
	E1 - Stichtagsanpassung
	E2
	E3

	4.4 Ertragswertermittlung 
	4.4.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung
	4.4.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe
	Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21)
	Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21)
	Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21)
	Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21)
	Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)
	Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)
	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)
	Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

	4.4.3 Ertragswertberechnung
	4.4.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung
	Wohn- bzw. Nutzflächen
	Rohertrag
	Bewirtschaftungskosten
	Liegenschaftszinssatz
	Marktübliche Zu- oder Abschläge
	Gesamtnutzungsdauer
	Restnutzungsdauer
	Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauerfür das Gebäude: Mehrfamilienwohnhaus 
	Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauerfür das Gebäude: Doppelgarage 
	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

	4.5 Sachwertermittlung 
	4.5.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung
	4.5.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe
	Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21)
	Normalherstellungskosten
	Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21)
	Baukostenregionalfaktor
	Gesamtnutzungsdauer
	Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)
	Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21)
	Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile
	Außenanlagen
	Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21)
	Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)
	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)
	Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

	4.5.3 Sachwertberechnung
	4.5.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung
	Berechnungsbasis
	Herstellungskosten
	Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile
	Baupreisindex
	Baukostenregionalfaktor
	Baunebenkosten
	Außenanlagen
	Gesamtnutzungsdauer
	Restnutzungsdauer
	Alterswertminderung
	Sachwertfaktor
	Marktübliche Zu- oder Abschläge
	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

	4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen
	4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen
	4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse
	4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse
	4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse
	4.6.5 Verkehrswert
	Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung

	5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software
	5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung
	5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten
	5.3 Verwendete fachspezifische Software


	6 Verzeichnis der Anlagen








PAGE  

4











            Anlage 2


Flurkarte ( Kopie; nicht maßstabsgerecht) und Bodenrichtwertauskunft 




Flurkarte
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Bodenrichtwertauskunft
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Auszug aus der Bodenrichtwertkarte
(Erstellt am 27.06.2024)

Bodenrichtwertkarte Bauland auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Geobasisdaten
Stichtag: 01.01.2024

Adresse: Gleiwitzer Weg 14, 37085 Gottingen, Niedersachs
Gemarkung: 6519 (Gottingen), Flur: 28, Flurstiick: 69/23
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Bodenrichtwertzonen

Bodenrichtwertzone: 05500044

Bodenrichtwert: 300 €/m?

Entwicklungszustand: Baureifes Land

Beitrags- und abgaberechtlicher Zustand: Beitragsfrei

Art der Nutzung: Allgemeines Wohngebiet (Ein- und Zweifamilienhauser)
Bauweise: Einzelhauser

Veroffentlicht am: 01 .03.2024

Bodenrichtwertzone: 05501093

Bodenrichtwert: 340 €/m?

Entwicklungszustand: Baureifes Land

Beitrags- und abgaberechtlicher Zustand: Beitragsfrei

Art der Nutzung: Aligemeines Wohngebiet (Ein-und Zweifamilienhduser)
Bauweise: Reihenhauser

Verdffentlicht am: 01 .03.2024

Bodenrichtwertzone: 05501107

Bodenrichtwert: 400 €/m?

Entwicklungszustand: Baureifes Land

Beitrags- und abgaberechtlicher Zustand: Beitragsfrei

Art der Nutzung: Allgemeines Wohngebiet

Geschosszahl: Il

Wertrelevante Geschossflachenzahl: 0,8

Umrechnungstabelle: https://immobilienmarkt.niedersachsen.de/boris-umdatgil
umretabs/2024/0590120 wafz.pdf

Veroffentlicht am: 01.03.2024

Die Inhalte der Bodenrichtwerte Auskunft kdnnen Sie auch online Uber diesen QR-Code oder Link
einsehen:

https:// immobi|ienmarkt.niedersachsen.de/bodenrichtwerte?
lat=51.5217&Ing=9.95321 &zoom=1 6.64&teilmarkt=Bauland&stichtaq=2024—01 -01
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[image: image4.png]Bodenrichtwerte mit Bezug auf die bauliche Ausnutzung (z. B. WGFZ 1,0)

Der Bodenwert von Grundstticken wird neben der Lage auch durch die von der
Bauleitplanung eingeraumten Moglichkeiten der baulichen Ausnutzung des
Baugrundstiicks beeinflusst. Als MaR fiir die bauliche Ausnutzung gilt die
Wertrelevante Geschossflachenzahl (WGFZ), die das Verhaltnis zwischen
GrundstticksgroRe und Geschossflache festlegt (WGFZ 1,0 bedeutet, dass 100 %
der Grundstticksflache als Geschossflache auf dem Baugrundsttick realisiert werden
kénnen).

Die nachfolgende Tabelle enthalt Umrechnungskoeffizienten fur das Wertverhaltnis
von gleichartigen Grundstticken bei unterschiedlicher baulicher Ausnutzung (WGFZ).
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Anlage 1


Lage des Bewertungsgrundstücks


REGINALE LAGE
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ÖRTLICHE LAGE

[image: image2.png]“‘rl;/
ﬁ @ 6 W e ) 55
\ 3 @ 5

\ o
\\Q\RWM g

2]

2
2
















PAGE  

4

Anlage 3


Ableitung der Wohnflächen, Bruttogrundflächen



1. Grundlagen der BGF- / Bruttogrund- und Wohnflächenschätzung


Auf Grund der Nichtgewährung einer inneren Inaugenscheinnahme des Bewertungsobjekts wird die Ableitung der Wohnflächen/ Bruttogrundflächen auf Basis der Flurkarte sowie der örtlich auf Basis der äußeren Inaugenscheinnahme festgestellten Geschosse des  Gebäudes unter Hinzuziehung einschlägiger , in der Verkehrswertermittlung angewandter Umrechnungskoeffizienten (Sprengnetter - Wohnflächenflächenfaktoren  in Abhängigkeit der Geschossfläche) vorgenommen. 
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Flurkarte                                                
                              offensichtliche bauliche Änderungen/ Einschätzungen der Lage und 
                                                                                    Größe im Untergeschoss des Gebäudes- Vorbau/ (1); Wintergarten ? (2)-

 ( Auszug Flurkarte) 

1. Abmaße und Geschossflächen Basis Flurkarte bzw. Einschätzungen (alles gerundet)


1.1. Wohnhaus UG- Teilfläche A

Breite des Wohnhauses, hofseitig, gem. Flurkarte :



11 m




Tiefe des Wohnhauses (unterstellte wohnbauliche Nutzung), 


Giebel, gem. Flurkarte:  







5,5 m 

anzusetzende Geschoss-Teil- fläche (A):  



         60,5 m²


1.2. Wohnhaus UG- Teilfläche B (Anbauten)

Vorbau 1:   3 m x 2 m 
=   6 m² (Geschossfläche)

Vorbau 2:   3 m x 5 m
= 15 m² (Geschossfläche)

Summe anzusetzende, geschätzte/ unterstellte Geschossfläche (B):
21 m²

1.3. Summe wohnbauliche Nutzung UG (Teilbereiche A + B):
        81,5 m²


1.4. Wohnhaus EG und DG




[image: image3.png]





- Bereich A : 

11 m x    5 m

= 55    m²

- Bereich B : 

11 m x 5,5 m

= 60,5 m²


( je Geschoss:  115,5 m² )

Summe wohnbauliche Nutzung EG/ DG (Teilbereiche A + B) : 
231 m²

1.5. Nebengelass, Doppelgarage (EG)

Breite des Nebengelasses , gem. Flurkarte : 5,5 m


Tiefe des Nebengelasses, gem. Flurkarte:     6,0 m 

Geschossfläche:



       33,0 m²    
 

2. Wohnflächenschätzung des Wohnhauses

2.1. WOHNHAUSES:  Baujahre 1962, Erweiterungen/ Umbau 2013 und 2019

- Geschossflächen 


Ausgangsdaten/ Geschossflächen:

- wohnbauliche Nutzung UG:
       

 81,5 m²

+


- wohnbauliche Nutzung EG:
       

115,5 m²

= gerundet/ unterstellt und geschätzt:
       
197,0 m² 

- wohnbauliche Nutzung DG:
       

115,5 m

2.1. Wohnflächenableitung (Flächen ohne Dachschrägen):  nach Dr. Sprengnetter

- Baujahresfaktor  : 0,76

[image: image4.png]Empfohlene Umrechnungskoeflizienten
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'NFK I (Wohnfliche im VG : Geschossflache im VG)

Bavjahr cinspinnig | _zweispannig ohne*
bis 1925 071 074
1926 1959 074 077
nach 1960 076 079







UG/ EG Geschossfläche gerundet/ unterstellt und geschätzt:
       
197,0 m²


197,0 m² x 0,76
=   abgeleitete Wohnfläche 149,7 m²  


2.2. Wohnflächenableitung: nach Dr. Sprengnetter für Flächen mit Dachschrägen

Faktor, geschätzt: 0,66


[image: image5.png]Tab. 1-2: Wohno/Nutzfliche : Brutto-Grundfliche der Woha-/Nutz-
geschosse in Vollgeschossen (nach Sprengnetter)
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wohnbauliche Nutzung DG/ Geschossfläche: 115,5 m


115,5 x 0,66 = Wohnfläche, DG =   76,23  m²

Summe Wohnfläche = 225,93 m² = rd. 226 m²

3. BGF- / Bruttogrundflächenschätzung der  Doppelgarage

Geschossfläche, rd.:



       33,0 m²  

2











1







Bereich eingeschätzter wohnlicher Nutzung im UG- Teilflächen A und B (siehe dazu auch Fotodokumentation)







Bereich A







Bereich B
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Anlage 5

Mietpreisanalyse/ Plausibilitätsbetrachtungen-  Göttingen- Gleiwitzer Weg 14



1. Internetrecherche, aktuell zum Bewertungszeitraum

- aktuelle Marktmieten / veröffentlichte Angebotsmieten- keine Bestandsmieten - 


1.1. Immoscout 24
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1.2. Wohnungsbörse
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2. Mietspiegel Stadt Göttingen, 2023
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3. Immobilienmarktbericht Gutachterausschuss- 2024/ Basis 2023- 

[image: image5.png]Grundsttcksmarktdaten 2024

11.2 Wohnungsmieten in der Stadt Géttingen

Mietiibersicht fir die Stadt Gottingen

Nettokaltmiete in €/m* (Mittlere Miete/Mietspanne)
Wohnflache Ausstattungsmerkmale
m?* einfach mittel gehoben

gehobene Wohnlage

40- 80 8,00 - 12,60 8,00 - 12,60 10,70 - 12,60

81-120 6,30 - 12,50 7,00 - 12,50 11,20 - 12,60

uber 120 7,90 - 11,70 8,00 - 12,00 8,50 - 12,60
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40- 80 4,70-6,80 4,90 - 10,50 7,00 - 10,50

81-120 5,30 - 9,90 6,10 - 10,50 7,00 - 10,50

uber 120 5,30 - 9,90 7,30 - 10,50 6,50 - 10,50







Die untersuchten Mieten beziehen sich auf Wohnungen mit mindestens 40 m² Wohnfläche. Untersucht wurden sogenannte Nettokaltmieten (d. h. Mieten, die keine Anteile an Betriebskosten und weiteren Nebenkosten enthalten). Diese regelmäßig anfallenden Kosten sind in den folgenden Mietwerten dementsprechend nicht enthalten.


Kellerräume, Dachböden, Wasch- und Trockenräume sowie Abstellräume außerhalb der Wohnung gehören nicht zur Wohnfläche.


Das Alter und der Sanierungszustand des Gebäudes, in dem sich die Wohnung befindet, beeinflussen im Allgemeinen auch die Höhe der Miete. Da diese Gebäudeangaben nicht durchgängig vorliegen, konnte keine differenzierte Auswertung der Mieten in Bezug auf diese Einflussgrößen erfolgen


4. Fazit


Unter Betrachtung dieser Aspekte wird die Vergleichsmiete des Immobilienmarktberichtes in der Ertragswertberechnung , ggf. ergänzend unter Einbeziehung der Internetrecherche, gewichtet.


5. Kaufpreisbetrachtungen/ Plausibilitäten

5.1. Angebote/ Daten Internet


- Wohnungsbörse

Basis gesamt Stadt Göttingen EFH, ZfH, MfH, 





      Eigentumswohnungen); keine Differenzierung
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Homeday


Datenbasis: Göttingen ohne Differenzierung
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Engels& Völkers
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Datenbasis: Göttingen ohne Differenzierung
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5.2. Datenbasis Gutachterausschuss 



Basis Gutachterausschuss ( Ausweis Einfamilienhäuser/ Zweifamilienhäuser und Reihenhäuser)


Basis 2023: 
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Ausweis für Wohneigentum :
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Entspricht: rd. 524.000 €


5.3. Ergebnisse:

Zu den Datensätzen der Internetanbieter ist festzustellen: alle Datensätze weisen konkret keine Kaufpreise für Mehrfamilienhäuser auf. Notwendige Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten werden nicht ausgewiesen. Die Daten der Internetanbieter resultieren aus Angebotspreisen, die meist nicht den Verkaufspreisen entsprechen, da sie keinen Zugriff auf Kaufverträge haben. Sie sind unter diesen Gesichtspunkten nicht annähernd bzw. hinreichend  verwertbar.


Zu den Datensätzen des Gutachterausschusses: Diese haben jedoch im Gegensatz zu den privaten Immobilienunternehmen per Gesetz eine Kaufpreissammlung zu erstellen und damit "Zugang" zu den abgeschlossenen Kaufverträgen.

Auch werden, wie bei den Internetanbietern, mögliche erforderliche Instandsetzungs- und Modernisierungskosten nicht ausgewiesen. 


Der im Gutachten geschätzte Verkehrswert :
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ist in Betrachtung der Werte des Gutachterausschusses und unter dem Aspekt der Flächenabhängigkeit der Kaufpreise Mehrfamilienhaus zu Einfamilienhaus/ Zweifamilienhaus und Reihenhaus und einer Bewertung auf Basis einer äußeren Besichtigung, ist zu mindest der geschätzte Verkehrswert als orientierend zu betrachten.

Der Datensatz für Eigentumswohnungen stellt ein besonderes Segment der Eigentumsform und der hohen Nachfrage dar und ist daher für weitere Betrachtungen unbrauchbar.


























